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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Bestätigung über die Notwendigkeit der Anwesenheit in Deutschland zum Zweck des 
Studiums (§ 16b AufenthG) 
 

Ausgestellt am   

 

Ausgestellt für 

Nachname, Vorname   

 

Matrikelnummer  

  

Geburtsdatum   

 

Hochschule  Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  

 
Für das Wintersemester 2020/21 ist ab     die Anwesenheit des/der oben genannten 
Studierenden/Promovenden erforderlich. Das Studium/die Promotion kann nicht vollständig vom Ausland 
aus durchgeführt werden, da  (tragen Sie hier bitte den Grund für die Präsenz ein, z. B. da Inhalte nicht online angeboten 

werden; die Anwesenheit im Labor erforderlich ist; Prüfungen in Präsenz abgelegt werden o. a.)  
 
 
 
 
 

 Begründung  

Datum Unterschrift und Stempel  

Funktion an der Hochschule  
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